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 Zusammenfassung 
  

 Die Gemeinde Hohentengen beabsichtigt im nördlichen 
Bereich der Gemeinde im Bereich "Eschle" ein "Allgemei-
nes Wohngebiet" auszuweisen. Der zu überplanende Be-
reich befindet sich bisher im Außenbereich, die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes ist deshalb erforderlich.  

 Hierbei ist neben anderen Vogelarten insbesondere ein 
mögliches Brutvorkommen der Feldlerche zu berücksichti-
gen und fachlich abzuarbeiten. 

 Zur Abschätzung der Erheblichkeit der Auswirkungen 
durch die o.g. Planung auf die Fauna, insbesondere der 
Avifauna wurde ein artenschutzrechtliches Fachgutach-
ten beauftragt. Dieses wurde von der Sieber Consult 
GmbH, Lindau (B) im Jahr 2021 durchgeführt. 

 Im Untersuchungsgebiet wurden während der avifaunisti-
schen Kartierung insgesamt 15 Vogelarten nachgewie-
sen, darunter einige wertgebende Vogelarten, die das 
Gebiet als Brutlebensraum oder als Nahrungshabitat nut-
zen. 

 Die folgende Tabelle zeigt die nachgewiesenen, wertge-
benden Vogelarten: 

  

 Art  Status Schutzstatus 

Deutsche 
Bezeichnung 

wissensch. Art-
name 

 Rote Liste VRL
/EU § D BW 

Feldsperling Passer montanus BVa/NG V V -/- b 

Mehl-
schwalbe 

Delichon urbicum NG 3 V -/- b 

Rauch-
schwalbe 

Hirundo rustica NG V 3 -/- b 

Rotmilan Milvus milvus NG - - I/A s 

Star Sturnus vulgaris BVa/NG 3 - -/- b 
 

  

 Status: BV=Brutvogel, BVa Brutvogel außerhalb Plangebiet, NG=Nah-
rungsgast, NGa Nahrungsgast außerhalb Plangebiet, DZ=Durchzüg-
ler/Rastvogel, DZa Durchzügler/Rastvogel außerhalb Plangebiet; 
Schutzstatus: 1=vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 
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3=gefährdet, V= Vorwarnliste, R= Arten mit geographischer Restriktion, 
n.b.=nicht bewertet, n.g.=nicht genannt, VRL: Vogelschutzrichtlinie (I= 
Anhang I), EU= EU-Artenschutzverordnung (Nr. 101/2012, A=Anhang A), 
§: nach Bundesnaturschutzgesetz besonders (b) bzw. streng (s) ge-
schützt. 

 

 Innerhalb des Plangebietes bestehen keine Brutvorkom-
men. Offenlandarten konnten nicht festgestellt werden. 
Gehölzstrukturen und Siedlungsbereiche im Umfeld stellen 
jedoch geeignete Bruthabitate dar. Von einzelnen Arten 
wird das Gebiet zur Nahrungssuche genutzt. Grundsätzlich 
ist die Bedeutung des Plangebietes als Brut- und Nah-
rungslebensraum für die Avifauna jedoch als gering einzu-
stufen. Eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der lokalen Populationen gemäß § 44 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG lässt sich durch das Vor-
haben nicht ableiten.  
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1  Anlass und Aufgabenstellung 
  

 Gemeinde Hohentengen beabsichtigt im nördlichen Be-
reich der Gemeinde im Bereich "Eschle" ein "Allgemeines 
Wohngebiet" auszuweisen. Der zu überplanende Bereich 
befindet sich bisher im Außenbereich, die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes ist deshalb erforderlich. 

 Durch die Planung gehen landwirtschaftliche Flächen ver-
loren, die potenziellen Lebensraum für die Feldlerche und 
andere streng geschützte Vogelarten darstellen. 

 Das Gebiet wurde im Rahmen einer Relevanzbegehung 
im Mai 2021untersucht. In Absprache mit der Unteren Na-
turschutzbehörde wurden daraufhin weitere avifaunisti-
sche Erfassungen als notwendig erachtet. Hierbei sollte 
insbesondere ein Vorkommen von Offenlandarten wie 
der Schafstelze und Feldlerche sowie von Zweigbrütern, 
wie dem Neuntöter, im Umfeld untersucht werden.  

 Zur Abschätzung der Erheblichkeit der Auswirkungen 
durch die o.g. Planung vor allem auf Offenlandarten wie 
der Feldlerche und der Schafstelze wurde von der Ge-
meinde Hohentengen ein artenschutzrechtliches Fach-
gutachten beauftragt, das von der Sieber Consult GmbH, 
Lindau (B) durchgeführt wurde. 

 Das Gutachten wurde im Vorfeld des Bebauungsplanver-
fahrens erstellt, um die Auswirkung des Vorhabens auf die 
Avifauna zu ermitteln und die Erheblichkeit im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu beurteilen. 

 Die Ergebnisse der Kartierungen sollen ggfs. Konfliktberei-
che in der Bauleitplanung aufzeigen, die die Konzeption 
von Maßnahmen zur Konfliktlösung sowie wenn notwen-
dig Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich ma-
chen. 
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2  Rechtliche Voraussetzungen 
  

2.1  Grundlagen zum Artenschutzrecht 

 Die Richtlinie 92/43/EWG (auch Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie kurz FFH-Richtlinie) der EG aus dem Jahr 1992 hat 
zu einer Änderung der gesetzlichen Grundlagen für den 
Artenschutz in Deutschland geführt. Mit Urteil vom 
10.01.2006 stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass 
das Bundesnaturschutzgesetz nicht den Vorgaben der 
FFH-Richtlinie entspricht. Mit der ersten Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes aus dem Jahr 2007 reagierte die 
Bundesregierung auf dieses Urteil und passte es an die 
Vorgaben der FFH-Richtlinie an. Die Föderalismusreform 
vom September 2006 ermöglichte es der Bundesregierung 
erstmals, das Naturschutzrecht umfassend zu regeln. Ziel-
setzung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29.07.2009 
(in Kraft getreten am 01.03.2010) ist unter anderem die 
Vereinfachung und Vereinheitlichung des Naturschutz-
rechtes sowie die Umsetzung verbindlicher EG-rechtlicher 
Bestimmungen. Inhaltlicher Maßstab war, die natürlichen 
Lebensgrundlagen einschließlich der biologischen Vielfalt 
auch für die kommenden Generationen zu sichern. Insbe-
sondere zielt das Bundesnaturschutzgesetz vom 
29.07.2009 auf den Schutz der biologischen Vielfalt, der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-
wertes der Natur. Damit entspricht auch das Bundesnatur-
schutzgesetz vom 29.07.2009 dem Hauptziel der FFH-Richt-
linie, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, wo-
bei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
regionalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen. 

 Die relevanten artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 
BNatSchG normiert. Gemäß § 44 BNatSchG ist es verbo-
ten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert (Stö-
rungsverbot), 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden 
Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören (Zugriffsverbote). 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1  Systematik 

 Die gesamte Systematik des Bundesnaturschutzgesetzes 
und damit auch der § 44 BNatSchG unterscheidet zwi-
schen "besonders geschützten Arten" (§ 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und "streng geschützten Arten" 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Die streng geschützten Arten 
sind nur eine Teilmenge der besonders geschützten Arten. 
Gemäß § 7 BNatSchG wird wie folgt differenziert: 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13:  

Besonders geschützte Arten  

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B 
der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 
09.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 
Handels (ABl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, L 100 vom 
17.04.1997, S. 72, L 298 vom 01.11.1997, S. 70, L 113 vom 
27.04.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1158/2012 vom 27.11.2012 (ABl. L 339 vom 12.12.2012, 
S. 1) geändert worden ist, aufgeführt sind, 
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b) nicht unter den Buchstaben a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtli-
nie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

bb) europäische Vogelarten, 

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind; 

  

 § 7 Abs. 2 Nr. 14: 

Streng geschützte Arten 

besonders geschützte Arten, die  

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 

aufgeführt sind. 

 Die besonders geschützten Arten ergeben sich somit aus 
Anhang A oder Anhang B der EG-Artenschutzverordnung 
(Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 09.12.1996). 
Diese setzt insbesondere das Washingtoner Artenschutz-
übereinkommen aus dem Jahr 1973 um, welches der 
Überwachung und Reglementierung des internationalen 
Handels – eine der Hauptgefährdungen für den Bestand 
wildlebender Tiere und Pflanzen – dient. Des Weiteren sind 
die Arten besonders geschützt, die dem Anhang IV der 
FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 
79/409/EWG) sowie der Anlage 1 Spalte 2 der Bundesar-
tenschutzverordnung zu entnehmen sind. 

 Die streng geschützten Arten sind als Teilbereich der be-
sonders geschützten Arten folgenden Anhängen bzw. An-
lagen zu entnehmen: Streng geschützt sind die Arten aus 
Anhang A der EG-Artenschutzverordnung, die Arten aus 
Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie die Arten nach der An-
lage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung. 
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 Nach der Wertung des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommt 
den europäischen Vogelarten in der Systematik noch eine 
gesonderte Stellung zu. Sie sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG lediglich besonders geschützte Arten, werden 
aber gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG den streng ge-
schützten Arten gleichgestellt. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass einige europäische Vogelarten z.B. schon durch 
den Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 streng ge-
schützte Arten sind. 

  

2.1.2  Ausnahmen 

 Das Bundesnaturschutzgesetz sieht hinsichtlich der Ver-
botstatbestände verschiedene Ausnahmen vor. § 44 
Abs. 5 und Abs. 6 BNatSchG: 

 (5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Land-
schaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 
Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in 
Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG auf-
geführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche 
Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach 
§ 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 
das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild 
lebender Tiere auch gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 1 
nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 
Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV 
Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Ar-
ten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere 
besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Hand-
lungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens 
kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote vor. 
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 (6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlun-
gen zur Vorbereitung gesetzlich vorgeschriebener Prü-
fungen, die von fachkundigen Personen unter größt-
möglicher Schonung der untersuchten Exemplare und 
der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen Um-
fang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten 
oder getöteten Exemplare von europäischen Vogelar-
ten und Arten der in Anhang IV Buchstabe a der Richt-
linie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der fach-
kundigen Person der für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen. 

 Weitere Ausnahmen sind in § 45 BNatSchG normiert. Im 
Einzelfall kann die zuständige Behörde im Interesse der öf-
fentlichen Sicherheit Ausnahmen von den Verboten des 
§ 44 BNatSchG zulassen, sofern  

− keine zumutbaren Alternativen gegeben sind,  

− sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 
nicht verschlechtert  

und beispielsweise eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist: 

− Abwendung erheblicher wirtschaftlicher Schäden, 

− Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzen-
welt, 

− Im Interesse der der öffentlichen Sicherheit oder der 
maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt,  

− Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen In-
teresses. 

Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 
Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. 

 Nach § 67 BNatSchG sind ebenfalls Befreiungen möglich, 
z.B. wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 
einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Ab-
weichung mit den Belangen von Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar ist (§ 67 Abs. 2 BNatSchG). 
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2.1.3  Verhältnis zur Bauleitplanung 

 Die Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG hat im Rahmen 
der Bauleitplanung durchaus Relevanz. Hierin findet sich 
(i.V.m. § 15 BNatSchG) die rechtliche Grundlage für die 
Festsetzung "vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen". 

 Die Befreiung nach § 67 BNatSchG betrifft hingegen den 
jeweils Einzelnen, der das durch den Bebauungsplan ge-
schaffene oder konkretisierte Baurecht wahrnehmen will. 
Im Verhältnis zur Bauleitplanung haben sie keine unmittel-
bare Relevanz. Der Plangeber selbst ist aber im Rahmen 
der Erstellung von Bebauungsplänen verpflichtet zu über-
prüfen, ob dem Vollzug der Festsetzungen unüberwind-
bare rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegen-
stehen. Einem Bebauungsplan, der aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen auf Dauer oder unabsehbare 
Zeit der Vollzugsfähigkeit entbehrt, fehlt die Erforderlichkeit 
im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB. Auf Grund dieser Auswir-
kungen der Verbotstatbestände ist es unerlässlich, arten-
schutzrechtliche Begutachtungen bereits auf der Ebene 
der Bauleitplanung durchzuführen und die Ergebnisse ent-
sprechend zu berücksichtigen. 

  
  
  
  
2.2  Vorgezogene Ersatzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 (nach Runge et al. 2009) 

 Mit der Möglichkeit "vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men" durchzuführen ermöglicht es der § 44 Abs. 5 
BNatSchG das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände zu verhindern. Damit folgt das BNatSchG den 
Vorgaben des "guidance documents" (EU-Kommission 
2007) zur Umsetzung der FFH-Richtlinie. Bei diesen Maß-
nahmen handelt es sich im Allgemeinen um "schadensbe-
grenzende Maßnahmen", die jedoch auch als Verbesse-
rungs- und Erweiterungsmaßnahmen einer bestimmten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte wirken können. Ziel ist es, 
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die Erhaltung der ökologischen Funktionalität bestimmter 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu sichern. Vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen lassen sich mit dem englischspra-
chigen Begriff "CEF-Maßnahmen" (Measures to ensure the 
continued ecological functionality) gleichsetzen. Sie wer-
den durchgeführt, um zeitlich vor einem zu erfolgenden 
Eingriff durch Erweiterung, Verlagerung und/oder Verbes-
serung der Habitate die Funktionsfähigkeit der betroffe-
nen Lebensräume zu erhalten, so dass es zu keinem Zeit-
punkt zu einem Verlust oder einer Reduzierung der ökolo-
gischen Funktion der Lebensstätte kommt – den "Status 
quo" zu erhalten ist dabei lediglich die Mindestanforde-
rung. 

 Die erfolgreiche Durchführung von CEF-Maßnahmen un-
terliegt einer Reihe von Anforderungen, die im Folgenden 
zusammenfassend aufgeführt sind: 

  

2.2.1  Anforderungen an die Funktionserfüllung 

 Die "ökologische Funktion" einer Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätte bleibt bewahrt, wenn sich der Fortpflanzungser-
folg und die Ruhemöglichkeiten einer betroffenen Indivi-
duengruppe sowie die Größe der lokalen Individuenge-
meinschaft nicht verringern. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die entscheidenden Habitatstrukturen in mindestens glei-
chem Umfang und mindestens gleicher Qualität erhalten 
bzw. neu geschaffen werden. Folgende Kriterien sind für 
die Beurteilung der Qualität und der Funktionsfähigkeit 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geeignet:  

− Zustand der lokalen Individuengemeinschaft der be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (z.B. Individu-
enanzahl/Populationsgröße, Populationsstruktur (Vor-
kommen adulter, subadulter oder juveniler Individuen)). 

− Qualität der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätte (z.B. Größe der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, 
Art und Anzahl von für den Fortpflanzungserfolg relevan-
ten Schlüsselfaktoren wie bspw. der Flächenanteil ge-
eigneter Biotoptypen) 
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− Beeinträchtigungen/Gefährdung (Die für vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen ausgewählten Flächen dürfen 
keinen Beeinträchtigungen, die die Funktionsfähigkeit 
vermindern, ausgesetzt sein, denen die originalen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten nicht ausgesetzt waren 
(z.B. Sukzession, landwirtschaftlicher Intensivierungsgrad 
etc.)). 

  
2.2.2  Anforderungen an die Dimensionierung 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind so zu konzipie-
ren, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang in vollem Umfang erhalten bleibt. Ihr Umfang richtet 
sich direkt nach der Anzahl und der Qualität der beein-
flussten und für die Fortpflanzungs- und Ruhefunktionen es-
senziellen Habitatstrukturen. Eine detaillierte, auf den Ein-
zelfall ausgelegte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz ist Grundlage 
für die Dimensionierung vorgezogener Ausgleichsmaß-
nahmen. Zusätzlich zum Flächenumfang des Gesamtha-
bitates sind auch Einzelstrukturen, wie bspw. die Anzahl 
geeigneter Höhlenbäume zu berücksichtigen. Zur Bewah-
rung der ökologischen Funktion müssen die CEF-Maßnah-
men die gleiche oder eine größere Ausdehnung aufwei-
sen, wie die betroffene Fortpflanzungs- und Ruhestätte. 
Ein Ausgleich im Verhältnis 1:1 sollte lediglich bei einer 
100 %igen Wirksamkeit angestrebt werden (EU-Kommis-
sion 2007).  

  

2.2.3  Räumliche Aspekte 

 Vorgezogene Ausgleichmaßnahmen müssen im räumli-
chen Zusammenhang mit der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte stehen. Die Maßnahmen 
müssen räumlich so angeordnet sein, dass es zu keiner Ver-
minderung des Fortpflanzungserfolges der betroffenen lo-
kalen Individuengemeinschaft kommen und sich die 
Größe der lokalen Individuengemeinschaft nicht signifi-
kant verringern kann. Die räumliche Lage von CEF-Maß-
nahmen ist daher so auszuwählen, dass die betroffene 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätte bewahrt bleibt. Folgende 
Sachverhalte sind im Einzelfall zu berücksichtigen: 

 − betroffene Habitatstrukturen 

− Raumnutzung und Aktionsräume der betroffenen Arten 

− Entwicklungspotenzial im räumlich funktionalen Umfeld 
der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

  
 CEF-Maßnahmen sind in folgenden räumlichen Lagen 

grundsätzlich möglich: 

 − Lage unmittelbar an eine betroffene Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte angrenzend 

− Lage im Aktionsraum der Individuen bzw. der lokalen In-
dividuengemeinschaft der betroffenen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte. 

− Lage innerhalb des unmittelbaren Metapopulationsver-
bundes einer betroffenen Metapopulation 

  
2.2.4  Anforderung an den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Maß-

nahmen 

 Der zeitliche Aspekt ist einer der zentralen Punkte bei der 
Frage, ob eine Maßnahme als vorgezogene Ausgleichs-
maßnahme herangezogen werden kann. Da CEF-Maß-
nahmen bereits zum Eingriffszeitpunkt vollständig oder zu-
mindest insofern weitgehend wirksam sein müssen, dass 
keine Engpasssituation für den Fortbestand der vom Ein-
griff betroffenen Individuengemeinschaft entsteht, sind 
nicht alle Maßnahmen geeignet. Eine Maßnahme mit kur-
zer Entwicklungszeit eignet sich am besten, da wenig Zeit 
zwischen Eintreten ihrer Wirksamkeit und Eingriffszeitpunkt 
benötigt wird. Ein langfristiger Maßnahmenvorlauf ist ge-
mäß rechtlicher Aspekte durchaus erlaubt, jedoch in der 
Praxis nur schwer zu realisieren, da Baumaßnahmen auf 
Grund langer Entwicklungszeiträume der vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen erst lange nach der Baurechtser-
teilung begonnen werden können. Zudem steigt auch mit 
zunehmender Entwicklungszeit der Aufwand für ein be-
gleitendes Monitoring, welches in regelmäßigen 
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Abständen als Erfolgskontrolle durchgeführt werden muss, 
um Fehlentwicklungen im Sinne eines Risikomanagements 
frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren. 

  

2.2.5  Anforderungen an die Prognosesicherheit, mit der die 
Wirksamkeit der zu ergreifenden Maßnahmen vorherge-
sagt werden kann 

 Die Prognosesicherheit beschreibt die Sicherheit der Aus-
wirkungsprognose, also die Sicherheit, mit der die Art und 
der Umfang der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten beurteilt werden können. Zudem ist die 
Sicherheit, mit der die Entwicklung geeigneter Habitat-
qualitäten und deren Annahme durch die betroffenen Ar-
ten prognostiziert werden können, angesprochen. Im All-
gemeinen ist die Wahrscheinlichkeit der Wirksamkeit vor-
gezogener Ausgleichsmaßnahmen umso größer,  

 − je geringer die Entwicklungszeiträume der Ausgleichsha-
bitate sind 

− je näher die Ausgleichshabitate am Eingriffsbereich lie-
gen (sie müssen jedoch außerhalb der Effektdistanzen 
des Eingriffbereiches liegen) 

− je höher die Fortpflanzungsraten und die Anpassungsfä-
higkeit der betroffenen Arten sind 

− je mehr positive Erfahrungen mit vergleichbaren Maß-
nahmen vorliegen (Analogieschlüsse) 

− je besser die Rahmenbedingungen bzw. "Gesetzmäßig-
keiten" für die Wirksamkeit einer Maßnahme bekannt 
sind und je besser die Datengrundlage zur Beurteilung 
der relevanten Rahmenbedingungen ist. 

  
2.2.6  Risikomanagement 

 Für ein Risikomanagement ist grundsätzlich ein mehrjähri-
ges Monitoring nach üblichen, artspezifisch ausgelegten 
Methodenstandards durchzuführen. Der Umfang dieses 
Monitorings ist in Abhängigkeit von den betroffenen Arten 
und den Umständen des Einzelfalles festzulegen. Ziel des 
Monitorings ist die Überprüfung, ob die Voraussetzungen 
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für CEF-Maßnahmen erfüllt sind, d.h. die relevanten Habi-
tate in mindestens gleichem Umfang und mindestens glei-
cher Qualität erhalten bzw. wiederhergestellt wurden und 
ob diese Habitate tatsächlich genutzt werden bzw. der 
Fortpflanzungserfolg gewährleistet ist. Sollte der Fortpflan-
zungserfolg ausbleiben und wurden beispielsweise nicht 
alle Habitatqualitäten und Vorhabenswirkungen in ausrei-
chendem Umfang berücksichtigt, so ist dies dem Vorha-
benträger anzulasten und es besteht Nachbesserungsbe-
darf entsprechend des im Planfeststellungsbeschluss bzw. 
in der Bauleitplanung festzulegenden Risikomanage-
ments. 
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3  Methodik und Untersuchungsumfang 
  

  

3.1  Avifaunistische Kartierung 

 Das Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen der 
avifaunistischen Bestandsaufnahme insgesamt an vier Ter-
minen zwischen Mai und Juni 2021 bei geeigneter Witte-
rung begangen.  

 Als Untersuchungsgebiet wurde der Geltungsbereich 
nach Süden um etwa 200 m erweitert. Die tagaktiven Vo-
gelarten wurden an folgenden Terminen kartiert: 
10.05.2021, 19.05.2021, 31.05.2021 und 17.06.2021. 

 Die Erfassungen erfolgten stets bei trockenem, vorzugs-
weise windstillem Wetter, da dann die Gesangsaktivität 
der Vögel am höchsten ist. Während der Kartiergänge 
wurden in Anlehnung an die Revierkartierungsmethode (z. 
B. Südbeck et al. 2005) alle im Untersuchungsgebiet akus-
tisch oder optisch wahrnehmbaren Vogelarten erfasst und 
punktgenau in luftbildgestützte Tageskarten eingezeich-
net. Dabei wurde das Untersuchungsgebiet bei allen Ter-
minen in einer vorher festgelegten Transektstrecke lang-
sam begangen. Bei den Begehungen wurden jeweils ver-
schiedene Startpunkte gewählt, um alle Bereiche des Un-
tersuchungsgebietes zu Zeiten höchster Gesangsaktivität 
abzugehen. Die einzelnen Vogelarten wurden anhand 
von brutvogeltypischen Verhaltensweisen (meist Revier-
gesang, ferner auch Nestbau, Fütterung etc.), die auf eine 
Reproduktion/einen Reproduktionsverdacht dieser Arten 
im Untersuchungsgebiet hinweisen, erfasst und eingeteilt: 
Der Status "Brutvogel" ist somit auf einen mehrmaligen 
Nachweis einer Art (mindestens 2-3 Mal) etwa an der glei-
chen Stelle begründet. Bei Arten, bei denen ein mehrma-
liger Nachweis nicht möglich war, und Arten, die auf 
Grund ihrer Lebensweise und Habitatansprüche nicht im 
Untersuchungsgebiet brüten, werden in Abhängigkeit 
vom Erfassungstermin und der arttypischen Zugzeit als 
"Nahrungsgäste" oder "Durchzügler" aufgeführt.  

 Bei der Beurteilung der projektbezogenen Auswirkungen 
wird die Artengruppe der Vögel in wertgebende Arten 
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und ubiquitäre Arten unterteilt. Diese Unterscheidung er-
laubt den projektbezogenen Gefährdungsgrad der ein-
zelnen Arten angemessen zu berücksichtigen und vermei-
det unnötige textliche Wiederholungen. Als wertgebende 
Arten im eigentlichen Sinne werden in Anlehnung an 
Runge et al. (2009) alle seltenen, gefährdeten Arten und 
streng geschützten Vogelarten berücksichtigt. Zusätzlich 
werden eng an das Habitat gebundene Vogelarten sowie 
mäßig häufige Arten der Vorwarnliste gesondert betrach-
tet. Die ubiquitären Vogelarten werden in Artengruppen 
zusammengefasst und als solche zusammenfassend be-
handelt. Die Artengruppen werden anhand der Nest-
standorte eingeteilt: Zweigbrüter- und Bodenbrüter und 
Halbhöhlen- und Nischenbrüter 

  

  

  
3.2  Amphibienkartierung 

 Das Pufferbecken im Untersuchungsgebiet wurde im Rah-
men der avifaunistischen Kartierung auf das Vorkommen 
von Amphibien untersucht. 

  
3.3  Verwendete Unterlagen und Informationen 
  

 − Lageplan 

− Luftbild 

− Telefonat mit der Unteren Naturschutzbehörde am 
11.05.2021 

− Abfrage der Online-Datenbank Ornitho.de (Stand 
04.10.2021) 
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4  Örtliche Gegebenheiten 
  

4.1  Beschreibung des Plangebietes 

 Das Plangebiet "Eschleweg – Kornstraße II" befindet sich im 
Norden der Gemeinde Hohentengen. Der Geltungsbe-
reich hat eine Größe von 1,46 ha und umfasst die Grund-
stücke mit den Fl.-Nrn. 355 (Teilfläche), 353/1, 346, 346/1, 
347/1 (Teilfläche), 308 (Teilfläche) und 310 (Teilfläche).  

 Bei den Flächen des Plangebietes handelte es sich zum 
Zeitpunkt des Untersuchungsjahres um ackerbauliche Flä-
chen und artenarmes Intensivgrünland. Insgesamt ist das 
Plangebiet als recht strukturarm anzusehen und weist typi-
sche Eigenschaften ausgeräumter Agrarlandschaften 
auf.  

 Im Umfeld des voraussichtlichen Geltungsbereiches befin-
den sich das gem. § 30 BNatSchG kartierte Biotop "Hecken 
nordöstlich Hohentengen" (Nr. 179224371233) östlich des 
Plangebietes. Auf Grund der räumlichen Distanz zwischen 
dem Plangebiet und den Biotopflächen ist nicht von einer 
Beeinträchtigung durch die Planung auszugehen.  

 Das nachfolgende Luftbild zeigt die vorgesehene Lage 
und den Umgriff des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans "Eschleweg – Kornstraße II" der Gemeinde Hohen-
tengen: 
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4.2  Übersichtsluftbild 
  

  

  

  

Luftbild: Geltungsbereich (rot), maßstabslos, Quelle Luft-
bild: LUBW 

  
  

N 
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5  Ergebnisse der Brutvogelkartierung 
  

5.1  Festgestelltes Artenspektrum 

 Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden im Untersu-
chungsgebiet 15 Vogelarten nachgewiesen. Elf Arten sind 
als Brutvögel oder zumindest als Brutverdacht einzustufen 
und vier weitere als Nahrungsgäste. Unter den nachge-
wiesenen Spezies befanden sich fünf wertgebende Arten. 

 Eine Übersicht der im Jahr 2021 festgestellten wertgeben-
den Vogelarten des Untersuchungsgebietes, ist der nach-
folgenden Tabelle zu entnehmen. Die interpolierten Re-
vierzentren der nachgewiesenen wertgebenden Arten 
sind im Übersichtsplan (Sonstiger Anhang: Anhang 01) dar-
gestellt. Eine Tabelle aller nachgewiesener Arten ist im An-
hang dargestellt. 

,  
  

 Art  Status Schutzstatus 

Deutsche 
Bezeichnung 

wissensch. Art-
name 

 Rote Liste VRL
/EU § D BW 

Feldsperling Passer montanus BVa/NG V V -/- b 

Mehl-
schwalbe 

Delichon urbicum NG 3 V -/- b 

Rauch-
schwalbe 

Hirundo rustica NG V 3 -/- b 

Rotmilan Milvus milvus NG - - I/A s 

Star Sturnus vulgaris BVa/NG 3 - -/- b 
 

  

 Status: BV=Brutvogel, BVa Brutvogel außerhalb Plangebiet, NG=Nah-
rungsgast, NGa Nahrungsgast außerhalb Plangebiet, DZ=Durchzüg-
ler/Rastvogel, DZa Durchzügler/Rastvogel außerhalb Plangebiet; 
Schutzstatus: 1=vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 3=gefähr-
det, V= Vorwarnliste, R= Arten mit geographischer Restriktion, 
n.b.=nicht bewertet, n.g.=nicht genannt, VRL: Vogelschutzrichtlinie (I= 
Anhang I), EU= EU-Artenschutzverordnung (Nr. 101/2012, A=Anhang A), 
§: nach Bundesnaturschutzgesetz besonders (b) bzw. streng (s) ge-
schützt. 
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5.2  Feldsperling (Passer montanus) 

 Der Feldsperling kommt in Deutschland flächendeckend 
vor und ist auch in Baden-Württemberg weit verbreitet. 
Verbreitungsschwerpunkte betreffen die tieferen Lagen 
bis 600 m ü. NN. Verbreitungslücken bestehen in den 
Hochlagen des Schwarzwaldes, der Schwäbischen Alb 
und im württembergischen Allgäu. Die Bestände haben, 
nachdem sie im 20. Jahrhundert durch das Aufhängen 
künstlicher Nistquartiere zugenommen hatten, mittlerweile 
durch veränderte Landnutzung bedingt stetig abgenom-
men. Aktuell wird von 100.000-150.000 Brutpaaren ausge-
gangen (Hölzinger et al. 2007). Ursachen für den Bestands-
rückgang sind vor allem Nahrungsmangel, der durch die 
intensivierte Landwirtschaft begründet wird, sowie ein re-
duziertes Nistplatzangebot (Hölzinger 1997). 

 Der Brutlebensraum des Feldsperlings umfasst reich ge-
gliederte Wiesen- und Agrarlandschaften, die durch Feld-
gehölze, Einzelbäume und Gebüschstrukturen gegliedert 
sind und sich in räumlicher Nähe zu menschlichen Siedlun-
gen befinden (Hölzinger 1997). Gerne werden auch Orts-
randlagen mit Streuobstwiesen genutzt. Der Feldsperling 
brütet in natürlichen Baumhöhlen (Fäulnishöhlen, Specht-
höhlen), in verlassenen Nestern (z.B. von Elstern und Ra-
benkrähen) und nimmt auch gerne künstliche Nisthilfen 
an (Kohlmeisen-Kästen). Seine Nahrung besteht überwie-
gend aus Sämereien wie Grassamen und Getreidekör-
nern. In der Brutsaison spielen auch Insekten eine wichtige 
Rolle (Bauer et al. 2005b). 

  

5.2.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Der Feldsperling konnte bei vier Kartierungen im Bereich 
des Streuobstbestandes südöstlich außerhalb des Plange-
bietes beobachtet werden. Es ist anzunehmen, dass die 
Art dort in einer Baumhöhle brütet. Bei einer Kartierung 
konnte ein nahrungssuchendes Individuum innerhalb des 
Plangebietes festgestellt werden.  

  

5.2.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 
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 Da durch die Untersuchung kein Brutvorkommen des Feld-
sperlings innerhalb des Geltungsbereiches festgestellt 
werden konnte, wird durch das Vorhaben lediglich das 
Nahrungshabitat verändert. Im Umfeld bleiben jedoch 
gleichwertige Flächen erhalten, die weiterhin als Nah-
rungshabitat genutzt werden können. Von einer erhebli-
chen Beeinträchtigung ist nicht auszugehen. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
ist auszuschließen. 

  
5.3  Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

 Die Mehlschwalbe ist in Mitteleuropa vom Meeresniveau 
bis in mittlere Gebirgslagen weit verbreitet. Bestands-
schwankungen sind häufig witterungsbedingt. In Baden-
Württemberg kommt sie flächendeckend als Brutvogel 
vor, häufig in tieferen Lagen bis etwa 650 m ü. NN. Kleinere 
Verbreitungslücken sind für die Hochlagen des Schwarz-
waldes verzeichnet. In der Roten Liste der Brutvögel Ba-
den-Württembergs wird der Bestand der Mehlschwalbe 
auf ca. 90.000-140.000 Brutpaare geschätzt (Hölzinger et 
al. 2007). Die synanthrope Art ist hauptsächlich durch das 
Entfernen von Naturnestern (Hausrenovierungen, "Hygie-
nemaßnahmen") gefährdet. Fehlende Nistbaumaterialien 
infolge der Asphaltierung von innerörtlichen Straßen und 
Plätzen – die Mehlschwalbe braucht für ihr Nest als Bau-
material Lehm. Auch das Abbrechen von Naturnestern 
auf Grund der Erschütterungen durch Schwerlastverkehr 
werden auch als Gefährdungsursachen genannt (Hölzin-
ger et al. 2007). 

 Die Mehlschwalbe ist als ausgesprochener Kulturfolger an 
menschliche Siedlungen gebunden. Ihr Nahrungshabitat 
ist vielfältig. Da sie auf die Erbeutung von fliegenden 
Insekten spezialisiert ist, furagiert sie vornehmlich über 
insektenreichen Feuchtgebieten, aber auch inmitten von 
Siedlungen und Ortschaften. Die Mehlschwalbe baut ihr 
Nest unter Dachvorsprüngen an die Außenwand von 
Gebäuden. Während der Nestlingszeit erbeutet sie über-
wiegend Blattläuse, Fliegen, Mücken und Wasserinsekten 
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wie beispielsweise Eintags- und Steinfliegen (Bauer et 
al. 2005b). 

  

5.3.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Bei zwei Kartierungen konnten bis zu vier nahrungssu-
chende Individuen im südöstlichen Gehölzbereich außer-
halb des Plangebietes beobachtet werden. Ein Brutvor-
kommen im Gebiet kann auf Grund fehlender Bestands-
gebäude ausgeschlossen werden. 

  

5.3.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Ein Brutvorkommen im Plangebiet wird auf Grund fehlen-
der Strukturen ausgeschlossen. Zur Nahrungssuche wurde 
lediglich das Umfeld des Geltungsbereiches beobachtet. 
Eine sporadische Nutzung des Plangebietes kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden. Auch nach Umsetzung des 
Vorhabens stehen die Jagdhabitate für die Mehl-
schwalbe zur Verfügung. Zudem befinden sich hochwerti-
gere Jagdhabitate im Umfeld (insbesondere bei den He-
ckenstrukturen im Osten), die der Art weiterhin zur Verfü-
gung stehen. Eine Verschlechterung der lokalen Popula-
tion lässt sich daher nicht ableiten. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
ist auszuschließen. 

  
5.4  Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

 Die Rauchschwalbe ist in Mitteleuropa ein häufiger Brut- 
und Sommervogel. Ihre Bestandszahlen sind jedoch auf 
Grund der intensivierten Landwirtschaft stark rückläufig. In 
Baden-Württemberg kommt die Art in allen Landesteilen 
vor, ist in den Hochlagen des Schwarzwaldes jedoch sel-
tener. Hölzinger (1999) gibt für die Rauchschwalbe zur Brut 
ein maximales Höhenlagen-Vorkommen von 900 m ü. NN 
an. Die Anzahl der Brutpaare wird in Baden-Württemberg 
auf etwa 80.000-120.000 Paare geschätzt (Hölzinger et 
al. 2007). Als Gefährdungsursachen sind v.a. der 
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Rückgang der im Brutplatzangebot sowie Nahrungsman-
gel zu nennen. 

 Die Rauchschwalbe ist ein ausgesprochener Kulturfolger. 
Sie brütet hauptsächlich in landwirtschaftlichen Betrieben, 
in Ställen und auch anderen Gebäuden. Zuweilen wer-
den auch Brücken bei der Nistplatzwahl angenommen. In 
Dörfern und ländlichen Gebieten finden sie noch geeig-
nete Brutplätze, mit zunehmender Verstädterung nimmt 
die Dichte jedoch deutlich ab. Dort fehlt es an geeigne-
ten Standorten für die Nestanlage, an Nahrung und auch 
an Nistmaterial. Die Nahrung der Rauchschwalbe besteht 
hauptsächlich aus fliegenden Insekten, vor allem Dipte-
ren, Hemipteren und Hymenopteren (Bauer et al. 2005a). 

  

5.4.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Bei einer Begehung konnten drei einzelne Individuen über 
dem Plangebiet fliegend beobachtet werden. Ein Brut-
nachweis kann auf Grund fehlender Bestandsgebäude 
ausgeschlossen werden. Es ist anzunehmen, dass Rauch-
schwalben in der Umgebung brüten und während der 
Nahrungssuche gelegentlich den Geltungsbereich über-
fliegen. 

  

5.4.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Durch das Vorhaben wird in geringem Maße das Nah-
rungshabitat der Rauchschwalben verändert, Brutvor-
kommen bestehen im Plangebiet nicht. Eine Nutzung ist 
weiterhin möglich. Zudem befinden sich noch weitere 
qualitativ hochwertigere Flächen (Gehölzstrukturen im Os-
ten) im Umfeld. Eine Erheblichkeit des Vorhabens lässt sich 
nicht ableiten. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
ist auszuschließen. 

  

5.5  Rotmilan (Milvus milvus) 
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 In Baden-Württemberg ist der Rotmilan relativ weit ver-
breitet, da er häufig noch vielfältig strukturierte und klein-
räumige Kulturlandschaften vorfindet, die geeignete Ha-
bitatstrukturen darstellen. Der Bestand wird auf ca. 
1.000 Brutpaare geschätzt (Hölzinger et al. 2007). Vor al-
lem in der kleinräumigen Kulturlandschaft der Baar und 
der Schwäbischen Alb ist der Rotmilan häufig. In Deutsch-
land befinden sich ca. 60 % des weltweiten Rotmilan-Be-
standes. Hauptgefährdungsursachen für den Rotmilan 
sind im Verlust an Lebensraum zu finden. Durch Land-
schaftsverbauung, agrarische Neuordnung, Intensivie-
rung von Landwirtschaft und die Vernichtung von Auen-
landschaften und Altholzbeständen sind sowohl Nah-
rungslebensräume als auch Niststandorte bedroht. 

 Der Rotmilan besiedelt reich strukturierte Landschaften 
mit Laub- und Mischwäldern. Während er freie Flächen zur 
Nahrungssuche nutzt, baut er sein Nest in lichte Altholzbe-
stände oder auch in Feldgehölze (Bauer et al. 2005b). Sein 
Aktionsraum kann bis zu 20 km² betragen. Auch außer-
halb der Brutzeit bevorzugt er Gehölze und verwendet 
diese als Schlafplatz. Rotmilane haben ein breites Nah-
rungsspektrum. Kleinsäuger machen den Hauptbestand-
teil aus, jedoch können auch Beutetiere bis Hasengröße 
erjagt werden. Regelmäßig wird auch Aas aufgenom-
men. 

  

5.5.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Bei einer Kartierung konnte ein Rotmilan ruhend im Be-
reich des Streuobstbestandes festgestellt werden. Bei ei-
ner weiteren Kartierung wurde er überfliegend im nordöst-
lichen Bereich beobachtet. Eine direkte Nahrungssuche 
im Plangebiet wurde nicht beobachtet. Eine sporadische 
Nutzung des Gebiets als Nahrungshabitat ist allerdings 
nicht auszuschließen Ein Brutvorkommen im Wirkbereich 
des Plangebietes kann auf Grund der Kartierungsergeb-
nisse und fehlender Strukturen ausgeschlossen werden. 
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5.5.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Da geeignete Horstbäume im Geltungsbereich fehlen ist 
die Nutzung des Geltungsbereiches zur Brut auszuschlie-
ßen. Die Offenlandbereiche des Plangebietes eignen sich 
allerdings zur Nahrungssuche. Auf Grund der weiträumi-
gen Landschaft im Norden und Osten des Plangebietes, 
die mindestens gleichwertige Jagdhabitate bietet, ist 
eine erhebliche Verschlechterung des lokalen Rotmilan-
Bestandes nicht zu erwarten. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
ist demnach auszuschließen. 

  
5.6  Star (Sturnus vulgaris) 

 In Baden-Württemberg ist der Star schwerpunktmäßig in 
Höhenlagen unter 700 m über NN verbreitet, kommt aber 
auch in höheren Lagen ohne Verbreitungslücken vor 
(Hölzinger 1997). Seit den 1970er Jahren sind die Bestände 
abnehmend. Dies steht, wie auch bei vielen anderen Ar-
ten, in Zusammenhang mit der Intensivierung der Land-
wirtschaft, hier vor allem mit dem Verlust von extensiven 
Weideflächen, dem vermehrten Anbau von Winterge-
treide, der Abnahme von Brachen sowie dem verstärkten 
Ausbringen von Pestiziden. Der Bestandsrückgang steht, 
wie auch bei vielen anderen Arten, in Zusammenhang mit 
der Intensivierung der Landwirtschaft, hier vor allem mit 
dem Verlust von extensiven Weideflächen, dem vermehr-
ten Anbau von Wintergetreide, der Abnahme von Bra-
chen sowie dem verstärkten Ausbringen von Pestiziden 
(Hölzinger 1997). 

 Der Star benötigt offene Wiesenlandschaften mit altem 
Baumbestand sowie lichte Wälder. Durch das Anbringen 
von Nistkästen in Siedlungen haben sich die Bruthabitate 
des Stars stark erweitert, er brütet häufig auch in Siedlun-
gen und Städten, in Streuobstwiesen sowie in der Nähe 
von Äckern und Feldern (Hölzinger 1997). Als Höhlenbrüter 
nutzt er für seine Brut natürliche Baumhöhlen (z.B. Specht-
höhlen, Fäulnishöhlen), er nimmt aber auch gerne 
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Nistkästen an. Seine Nahrung ist der Jahreszeit angepasst. 
Im Frühjahr bevorzugt er Insekten, insbesondere Lepidop-
teren-Larven, Käfer, Heuschrecken und Grillen, aber auch 
Spinnen, Regenwürmer und kleine Schnecken. Im Som-
mer, Herbst und Winter überwiegen Beeren (z.B. Holunder, 
Hartriegel) und Obst (Bauer et al. 2005a). In milden Win-
tern können Stare vagabundierend in ihrem Brutgebiet 
verbleiben. 

  

5.6.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Bei allen Kartierungen konnten Stare im südöstlichen Be-
reich (insbesondere im Bereich des Streuobstbestandes) 
außerhalb des Plangebietes festgestellt werden. Bei einer 
Kartierung konnte ein fütternder Altvogel an einer Baum-
höhle im Streuobstbestand beobachtet werden. Der Brut-
standort befindet sich jedoch außerhalb des Eingriffsbe-
reiches. Bei einer Kartierung konnte ein nahrungssuchen-
des Individuum im südöstlichen Bereich beobachtet wer-
den.  

  

  

  

5.6.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Da die Brutstätten der Art außerhalb des Vorhabenberei-
ches liegen ist von keiner Zerstörung von Lebensstätten 
auszugehen. Eine erhebliche Störung durch die anrü-
ckende Bebauung ist für diese störungstolerante Art 
ebenfalls nicht anzunehmen. Die Art nutzte zwar das Plan-
gebiet zur Nahrungssuche jedoch ist hierbei von keiner es-
senziellen Bedeutung auszugehen. Das Plangebiet bietet 
vergleichsweiße geringe Strukturen und Nahrungsvielfalt. 
Es ist anzunehmen, dass der Art im Umfeld noch ausrei-
chend weitere Nahrungshabitate zur Verfügung stehen. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
ist auszuschließen. 

  
5.7  Artengruppe Zweig- und Bodenbrüter 
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5.7.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Im Untersuchungsgebiet konnten die Arten Amsel, Garten-
grasmücke, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Türken-
taube und Zilpzalp im Umfeld des Plangebietes (Siedlungs-
bereich und Gehölzstrukturen im Osten) aus der Arten-
gruppe der Zweigbrüter nachgewiesen werden. 

  

5.7.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Um eine Tötung oder Verletzung von Individuen der Zweig- 
und Bodenbrüter zu vermeiden (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 
BNatSchG) ist die Baufeldräumung und die Gehölzrodung 
außerhalb der Vogelschutzzeiten, zwischen 1. Oktober 
und 28. Februar, vorzunehmen. Erhebliche Auswirkungen 
auf die Brutstätten oder die lokalen Populationen ergeben 
sich nicht (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Eine erhebliche Stö-
rung im Sinne einer Auswirkung auf die lokalen Populatio-
nen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ist auf Grund des guten 
Erhaltungszustandes der störungstoleranten und ubiquitä-
ren Arten nicht zu erwarten. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
ist demnach auszuschließen. 

  
5.8  Artengruppe Höhlenbrüter 
  

5.8.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Im Untersuchungsgebiet wurden die Blaumeise und die 
Kohlmeise aus der Artengruppe der Höhlenbrüter nach-
gewiesen. Beide Arten kommen außerhalb des Plange-
bietes als Brutvögel vor. 

  

5.8.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Da die Revierstandorte der Arten außerhalb des Vorha-
benbereiches liegen, ist eine erhebliche Störung im Sinne 
einer Auswirkung auf die lokale Population (§ 44 Abs. 1, 
Nr. 2 BNatSchG) nicht zu erwarten. Dies begründet sich im 
sehr guten Erhaltungszustand dieser ubiquitären und sied-
lungstypischen Arten. Es wird lediglich das 
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Nahrungshabitat beeinträchtigt. Erhebliche Auswirkun-
gen auf die Brutstätten oder die lokalen Populationen er-
geben sich daraus nicht. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
ist auszuschließen. 

  
5.9  Artengruppe Nischen- und Halbhöhlenbrüter 
  

5.9.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Im Plangebiet wurde der Hausrotschwanz aus der Arten-
gruppe der Nischen- und Halbhöhlenbrüter nachgewie-
sen.  

  

5.9.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Der Neststandort der Art liegt außerhalb des Geltungsbe-
reiches im angrenzenden Siedlungsbereich im Westen 
und ist vom Vorhaben nicht betroffen. Eine erhebliche 
Störung im Sinne einer Auswirkung auf die lokale Popula-
tion (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) ist auf Grund des noch 
guten Erhaltungszustandes nicht zu erwarten. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Brutstätten oder die lokalen Popu-
lationen ergeben sich für diese siedlungstypischen und 
anpassungsfähigen Arten daraus nicht. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
ist auszuschließen. 

  
5.10  Artengruppe Nahrungsgäste 
  

5.10.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Die ubiquitäre Art Rabenkrähe nutzte das Gebiet zur Nah-
rungssuche. 

  

5.10.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Da die Brutvorkommen der Nahrungsgäste außerhalb des 
Plangebietes liegen, kann eine vorhabenbedingte Beein-
trächtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
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Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG), Tötung (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 
BNatSchG) oder erhebliche Störung im Sinne einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu-
lation (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) ausgeschlossen wer-
den. Hinsichtlich der Nahrungslebensräume der ubiquitä-
ren Arten kann davon ausgegangen werden, dass ausrei-
chend Ersatz in unmittelbarer Umgebung vorzufinden ist. 

 Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
ständen ist demnach auszuschließen. 

  
  
5.11  Bewertung des Untersuchungsgebietes für die Avifauna 

 Die Artenvielfalt sowie die Aktivität der Avifauna innerhalb 
des Plangebietes ist als sehr gering einzustufen. Die umlie-
genden Siedlungsbereiche oder Gehölzstrukturen bieten 
Möglichkeiten für Brutstätten. Insbesondere die Gehölz-
strukturen im Nordosten stellen für einige Zweig- und Höh-
lenbrüter geeignete Bruthabitate dar. Das Plangebiet 
selbst weist keine Brutstätten auf und wird auch nur von 
einzelnen Arten sporadisch zur Nahrungssuche genutzt.  
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6  Ergebnisse der Amphibienkartierung 

  

 Im westlichen Teilbereich befindet sich auf der Fl.-Nr. 354 (Ge-

markung Hohentengen) eine Ausgleichsflächenplanung der 

angrenzenden Firma "Duffner Landtechnik". Umgesetzt wurde 

bereits ein Pufferbecken zur Reinigung des anfallenden Nie-

derschlagswassers. Potenziell stellt dieses Pufferbecken einen 

Lebensraum für Amphibien dar. Es konnten jedoch keine Ar-

ten, insbesondere streng geschützte Arten, nachgewiesen 

werden. Das Becken bleibt im Rahmen der Planung erhalten. 

Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

somit nicht anzunehmen. 
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7  Vermeidungsmaßnahmen 
  

 Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind umzusetzen, um 
Gefährdungen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtli-
nie oder europäischer Vogelarten zu vermeiden oder zu 
mindern und das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden: 

  
 V1 Gehölzrodungen und Baufeldräumung 

 − Die Fällung von Gehölzen und die Baufeldräumung 
müssen außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen An-
fang Oktober und Ende Februar erfolgen.  
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8  Fazit 
  

 Im Rahmen des vorliegenden artenschutzrechtlichen 
Fachgutachtens wurde untersucht, ob es durch die Auf-
stellung des Bebauungsplanes "Eschleweg – Kornstraße II" 
zu einer Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände des § 44 BNatSchG kommen kann. 

 Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird eine 
fachliche Einschätzung des Eintritts von Verbotstatbestän-
den und ggf. der vorliegenden Rahmenbedingungen für 
eine Ausnahme abgegeben. Die abschließende Beurtei-
lung ist der zuständigen Behörde vorbehalten. 

 Bei konsequenter Umsetzung der aufgeführten Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sind weder für Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für europäi-
sche Vogelarten oder Vogelarten gem. Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
i.V.m Abs. 5 BNatSchG erfüllt. Eine Ausnahmeprüfung des 
Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist somit nicht erfor-
derlich. Eine Unzulässigkeit des Eingriffes nach § 15 Abs. 5 
BNatSchG auf Grund von artenschutzrechtlichen Konflik-
ten liegt nicht vor. 
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9  Anhang 
  

9.1  Gesetze/Richtlinien/Verordnungen 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft 
und über die Erholungsvorsorge in der freien Land-
schaft – Baden-Württemberg (NatSchG Baden-Würt-
temberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 S. 585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. S 597) 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) – Verordnung 
zum Schutz wildlebender Tiere und Pflanzenarten 
vom 16.02.2005 (BGBI. I S. 258, ber. S 896), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21.01.2013 (BGBI. I S. 95). 

Artenschutzverordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 
09.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung 
des Handels (ABl. Nr. L 61, S. 1, ber. ABl. 1997 Nr. L 100 
S. 72 und Nr. L 298 S. 70), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung (EU) Nr. 1158/2012 vom 27.11.2012 (ABl. Nr. 
L 339, S. 1). 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen (ABI. Nr. L 206, S. 7) zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG vom 
20.11.2006 (ABI. Nr. L 363, S. 368). 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (ABl. 2010 Nr. L 20, S. 7). 
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9.3  Bilddokumentation 
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9.4  Artenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen 
Vogelarten 

  

 Art  Status Schutzstatus 

Deutsche 
Bezeich-
nung 

wissensch. Art-
name 

 Rote Liste 

VRL/EU § 
D BW 

Amsel Turdus merula BVa - - -/- b 

Blaumeise Cyanistes cae-
ruleus 

BVa - - -/- b 

Feldsperling Passer monta-
nus 

BVa/NG V V -/- b 

Gartengras-
mücke 

Sylvia borin BVa - - -/- b 

Hausrot-
schwanz 

Phoenicurus 
ochruros 

BVa/NG - - -/- b 

Kohlmeise Parus major BVa - - -/- b 

Mehl-
schwalbe 

Delichon urbi-
cum 

NG 3 V -/- b 

Mönchs-
grasmücke 

Sylvia atricapilla BVa - - -/- b 

Rabenkrähe Corvus corone 
corone  

NG - - -/- b 

Rauch-
schwalbe 

Hirundo rustica NG V 3 -/- b 

Ringeltaube Columba 
palumbus 

BVa - - -/- b 

Rotmilan Milvus milvus NG - - I/A s 

Star Sturnus vulgaris BVa/NG 3 - -/- b 

Türken-
taube 

Streptopelia 
decaocto 

BVa - - -/- b 

Zilpzalp Phylloscopus 
collybita 

BVa - - -/- b 

 

  

 Status: BV=Brutvogel, BVa Brutvogel außerhalb Plangebiet, NG=Nah-
rungsgast, NGa Nahrungsgast außerhalb Plangebiet, DZ=Durchzüg-
ler/Rastvogel, DZa Durchzügler/Rastvogel außerhalb Plangebiet; 
Schutzstatus: 1=vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 3=gefähr-
det, V= Vorwarnliste, R= Arten mit geographischer Restriktion, 
n.b.=nicht bewertet, n.g.=nicht genannt, VRL: Vogelschutzrichtlinie (I= 
Anhang I), EU= EU-Artenschutzverordnung (Nr. 101/2012, A=Anhang A), 
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§: nach Bundesnaturschutzgesetz besonders (b) bzw. streng (s) ge-
schützt. 
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9.5  Sonstiger Anhang 
  

 − Anhang 01: Übersichtsplan zu den wertgebenden Vo-
gelarten 
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